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e1n. In den beiden ersten Kapiteln untersucht Athanasius’ Verbannung bestätigte (Sulpiciuszunächst die Religionspolitik Constantins Severus, Chronica 2,39,4-5) Wo Gemeinden
und der Constantinssöhne. Leitfaden ist die das N1iıcaenum wenıger streng verteidigten,Auseinandersetzung das Nicaenum. Luc1- zögerte CGConstantius nicht, ihm gleichgesinntefer erscheint erstmals Vorteld der Synode Bischöfe einzusetzen. Denn SONS hätte sich
VOonNn Mailand 355 als Gesandter des Papstes Julians estimmung erübrigt, die Verbannten
Liberius, der die Verurteilung des Athanasius dürften „nicht In ihre Kirchen, sondern 1Ur
auf der Synode VOI Arles 353 revidieren ihre Heimat  &A zurückkehren (Brief 110, 398 d
Di1e Mailänder Synode, die mıt Lucifers Ver- Bidez). Die der Bischöfe wuchs, die
bannung endet, ist der Fixpunkt selner Blogra- Constantius auf den Synoden, die der Maı1-
phie. Miıt ihr sich der Bischof ohne länder Synode folgten, mıt Verbannung be-
Mediolanum erwähnen VOT allem ıIn De strafte. orti behandelt diese ette Von KIr-
ANON conveniendo CU haereticis auseinander. chenversammlungen 1im Überblick (= COINl-
Man sah daher die Schrift häufig als die flitto teolo 1ICO nel quadriennio 357-360°) und
früheste seliner Polemiken und vermutete, wendet SIC Schlussteil des zweıten Kapitelshabe S1IE bereits 1mM Jahr 356 seinem ersten Lucifers Verbannung Das dritte KapitelVerbannungsort, (Germanıicla in Kommagene, widmet dann dem Konzil VO  3 Alexandria
abgefasst. ort! sıe ‚her 1Ns ahr 358 362 SOWIe Lucifers Eingreifen in Antiochia uUun:«
verlegen (S. 192) Wenn Lucifer inmal VON seinem dürftig bezeugten etzten Lebensab-
ınem decretum, das andere Von einem schnitt In Cagliari. Die Unnachgiebigkeit, mıt
edictum des Constantius spricht und Sulpicius welcher der Bischof weiterhin jede vermeınt-
Severus eine epistula 1mM Namen des alsers liche Abweichun VoO 1caenum bekämpfte,
erwähnt (Corti 69; 77-78), handelt sich führte schlie{fßlic ZUIN sogenannten lucife-

denselben kaiserlichen Erlass, der die rianischen Schisma.
Verurteilun des Athanasius bestätigte. Für die DIie Religionspolitik des Apostaten Julian

literarisc Texten nıcht überraschende habe, Corti, den Vorteil gehabt, dass sich die
terminologische Varıation findet sich ın den theologischen Debatten beruhigten und sich
Institutionen des (Jalus ine Rechttfertigung, nach den staatlichen Eingriffen der etzten
der decretum, edictum und epistula unter dem dreißig Jahre „eın efühl der Erleichterung
Begriff CONSLIEUTILO princıpis zusammenfasst bemerkbar machte“ (S. 150) DiIie Zuversicht

Chr. Brennecke hat einer SOTS- verflog jedoch kürzester eıt. Denn Julian
fälti Analyse nachgewiesen, dass In MaıiIı- schürte die theologischen Zwistigkeiten,
lan miıt dem kaiserlichen FErlass keine theo- se1in je] Ördern: Er wollte nichts wenl1
logische Formel verbunden War (Hilarius VO:  an als die Vernichtung des Christentums

Rosen, Julian, (sott und Christenhasser, Stutt-Poitiers und die Bischofsopposition
Konstantius HS Berlin 1984, 84-192) ortı gart 2006, 233-236) Lucifer starb 370, und
ist ebentfalls dieser einung und hellt die Luciferianer überlebten ihn 1Ur etwa
das dunkle Bild auf, das die nicaenische eineinhalb Jahrzehnte.
Opposition 1MmM Verein mıt dem pagancn ach den drei orofßen historischen Kapiteln
Historiker Ammilanus Marcellinus VON Con- behandelt ort1! vlierten Kapitel Lucifers
stantıus gezeichnet und das die ältere For- polemische Schriften, die CI, wWw1e schon
schung bestimmt hat. Der Jüngst verstorbene ausgeführt, 1m fünften Kapitel „Temi nell’
Althistoriker Klein ist orti bei der evision D' dei Lucifero“) zusammenftfassend AdUus$s-

vorangegangen (Constantius IL und die christ- Fın Appendix gibt einen Abriss über die
liche Kirche, Darmstadt Corti bemerkt Handschriften, die Editionen und die 'hro-
dazu noch, dass der Kalser Lucifers Bischofs- nologie der Schriften Lucifers, gefolgt VONN ıner
st) in Cagliari un den selnes ebenfalls Bibliographie, ıner Zeittafel, ınem Index der
verbannten Miıtstreiters Eusebius VOIl Vercelli Bibelzitate SOWwIle einem Index „deil NOM1 degli
nicht mıt Gegnern des Nicaenums besetzt argomenti”. och „argomenti” habe ich dort
habe. aher konnten sS1e nach der Heimkehr, 11UTr vereinzelt gefunden. Dabei ware erade bei
die ihnen Kalser Julian Anfang 361 erlaubte, Lucifers Arbeitsweise eın ausführlic Sach-
ihre Gemeinden sofort wieder übernehmen. und TIhemenindex eine grofße Hilfe. eın
Nachfolger des verbannten Paulinus in der Fehlen zwingt, 15 Buch systematisch
Residenzstadt TIrier wurde 358, offensichtlich durchzuarbeiten. Man tut mıt Gewinn.
mıiıt Constantius’ Einverständnis, O: der Bonn Klaus Rosen
Presbyter Bonosus, Iu1 pure NICeENO
Ein rund scheint mır se1n, dass der Kalser
auf jeden Unruhen den (Gemeinden Melodos, Romanos: Die ymnen, übersetzt
vermeiden wollte. Geschmeidig hatte 355 in und erläutert VOoO  — ohannes Koder
Mailand die Synode den Palast verlegt, als Bibliothek der Griechischen Literatur
das Volk das Dekret protestierte, das 64) Stuttgart (Hiersemann) —2
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804) Insbesondere die Ergänzun miıt weılterenHalbbände, 8785 55 3-7772-0500-1 und 3
7772-0606-7 Publikationen, die die Verbin muiıt der

ischen Überlieferung beleuchtet haben, sind
Romanos, eın Zeıtgenosse Kalser Justin1ans bel teilweise außerordentlich wichtig.

s gehört zweifelsohne den bedeutsamsten DiIie ausführlichen Register verdienen grofßes
I-‘O > umfassen s1€e doch sehr viel Material: (1)Hymnographen überhaupt. Gerade in den
die Stellenregister ZUIN Alten und Neuenetzten Jahrzehnten hat INa sich wieder VeCI-
estamentT, außerdem uch mehreren Apo-mehrt diesem sroßen Hymnographen der

Byzantinischen Kirche zugewandt un! ist kryphen SOWI1e den frühchristlichen und
dabei uch sehr intensIiv den Einflüssen, die antinischen utoren, (2) eın NamensregIis-

seinen Hymnen (Kondakia) nachweisbar ter:; (3) ein Sachregister mıt dem Klammern
gesetzten griechischem Vokabular (in Irans-sind, nachgegangen. Neben der französischen
literation), Aaus dem sofort die Übersetzungs-Übersetzung VO  a Grosdidier de atons In
welse wichtiger ermiıinı ersichtlich wird, (4)den SOUurces Chretiennes von 1964-1981 VeCI-

dient JEWISS die vorliegende Übersetzung und eın griechisches Verweisregıister ZU Sach-
rechenden deutschenUntersuchung größere Aufmerksamkeit, denn register (mit der nts

nachdem der Fachwelt bei der Untersuchung Übersetzung des Okabulars) Allein die na-
dieser Kondakia VOIN Grosdidier de atons here Auseinandersetzung mıiıt diesen detail-
insbesondere die Vernachlässigung der Syr1- lierten Regıistern vermittelt wichtige Einblicke;

besonders interessant scheinen mir die Anga-schen Parallelen aufgefallen WAalrl, ist hier eine
ben den Apokrypha und die zahlreichensichtbare Korrektur vorgenoMmMe worden.

außerordentlich Vermerke VON OMmanos’ Anleihen bei Eph-DIiese krganzungen sind
wichtig. ram dem dyrer (sowie Pseudo-Ephräm), ber

hat seline Übersetzung und Untersuchung uch bei Pseudo-Chrysostomus se1ln, denn
der echten ymnen des Romanos In wel diese Parallelen stiımmen doch sehr nach-
Halbbänden vorgelegt, wobei die Übertragung denklich. Es ist der lat Je eingehender
dieser Kondakia der Anordnung des byzanti- sich mıt einer Sache beschäftigt, umnso

nischen Festkalenders folgt un! somıt der schwieriger wird „der mgang mıiıt den Hym-
liturgische Ablauf ZUTC Kenntnis genommen LICIH angesichts der Vielfalt und der Aussage-
wurde, Waäas sich uch der Übersetzung kraft ihres Inhalts”, w1ıe bereits der uftor
bemerkbar gemacht hat. OrWO: (P. Recht vermerkt.

er erste Halbband muıt einer insge- Nicht ganz einsichtig ist die Entscheidung,
samt gelungenen Einleitung pP-: 9-60) ein. die Anmerkungen hei der Einleitung noch

jeweils aufdie gleiche e1te setzten, währendDıiese schöne Einführung beschäftigt sich mıiıt
dem Umtfteld des OmManos Melodos, nämlich s1e hei der Übersetzung gahnız das Ende der
miıt yZanz ZT eıit des oroßen alsers Übertragung des exts verlegt wurden! {DIie

Justinian 7-5 einschliefßlich selner AFOTG Verlagerung der gesamten Anmerkungen
ganger, Justin 8-5 und Athanasıos samıt einer außerordentlich informativen Eın-
1=5 SOWl1e seliner unmittelbaren ach- führung jedem Hymnus mit Angaben ZU):

folger. [)as Leben des OManoOos Melodos wird Festta den entsprechenden Lesungen, mit
seinem eschichtlichen Rahmen be- anschließender Einleitung ZUMM Jexft, den

Handschri und FEditionen (mit den UÜber-schrieben. kın erblick über die Editionen
und vorangegangelheN UÜbersetzungen rundet selzungen und der wichtigsten Literatur den
diese gelungene Einführung ab. Daran schlie{ft einzelnen Hymnen das Ende des Jjewel-
sich dann die Übersetzung der Hymnen all: ligen Bandes ist sehr lästig! Denn dies bedeutet,
dabei der Hymnen des Weihnachtsfestkreises dass diese außerordentlich wichtigen Informa-
und der anderen feststehenden este SOWIE der tionen künftig wohl leider nicht genügend ZUr

Kenntnis S  3888 werden. Und dies, ob-Hymnen der Vorfastenzeit und der Grofßen
wohl dieser Teil mıt seinen zentralen AngabenFastenzeıt.

Der zweıte Halbband (beginnend mıt eine wahre Fundgrube darstellt und somıt VOINl

p. 435) dann mıt den Hymnen des großer Bedeutung ist!
Palmsonntags un der Karwoche e1n, gefolgt Ins esam! handelt sich eine wertvolle
VO  s den Hymnen der österlichen WIeEe nach- 9 Erläuterung un! Übersetzung der
österlichen Zeıt, bis einschliefßlich dem Kondakien des OManos, die einen sehr guten

Einblick die theolo ische Tiefe und Schön-Sonntag nach Pfingsten, der aller Heiligen
edenkt. In diesem Ban: findet sich außerdem heit dieser der tinischen LiturgieyZall  bieteten: DiIie Kondakiennoch der Akathistos-Hymnus die utter- verankerten Hymnen

uch die sich anschließenden ach- des OMaAanoOos erläutern nämlich auf beredte
trage (zum ersten Halbband) verdienen her- Weıse den jeweiligen theologischen Sinngehalt
vorgehoben werden: So wurde das Litera- eines Festes und zeigen damit, wI1e der Wesens-
turverzeichnis erheblich erganzt (pp. 801— kern der einzelnen liturgischen este mit

ZKG 119. Band 8—3
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seinen Lesungen ınst hymnisch erfasst und ist das grofße Verdienst dieser Veröftentli-
dargestellt wurde. Diesen Sachverhalt 1n einem chung, wofür WIT dem uftfor dankbar sind.
wissenschaftlichen Rahmen erläutert haben, Tübingen Gabriele Winkler

Mittelalter
Wood, Susan: The Proprietary Church In the erwartet, nämlich die kleinen Landkirchen VOoO  e}

Medieval West, Oxford 2006, Oxford Uni- der Karolin erzeıt bis 2.Jh. Wiederum
werden umf:  HNgversity Press, 1020 S’ ISBN 0—-19-820697-6 assend alle erdenklichen Aspekte

bzw. 978-0-19-82097-2. angesprochen: der Grundbesitz dieser Kirchen,
der Zehnt un! seine Aufteilung, die Ernen-

Man sieht diesem Opus Magn über das NUNg VOIN Priestern, verschiedene Besıtzer-
mittelalterliche Eigenkirchenwesen dl dass Von Adelsfamilien über Kaufleutegil-

den bis hıin Klöstern, Stiften und Bistümern,seine Entstehung vlier Jahrzehnte aufgewendet
schliefßlich uch noch die Rechte des DIiOze-wurden, und das nicht allein aufgrund seines
sanbischofs diesen Kirchen. Der viertegewaltigen Umfangs, sondern noch mehr

aufgrund der Fülle Material, die darin Hauptteil („Ideas, UOpinion, Change ) verfolgt
verwertet ist. Zudem werden dem Werk dann die wechselnde, keineswegs iImmer nNCBA-
weltaus mehr Ihemen esprochen, als INal tive Haltung der kirchlichen Autorıtäten ZUIN

aufgrund des geradezu escheidenen Titels Eigenkirchenwesen. Erst die Gre orianische
Reform vermindert ihrem I1C8  Anlijegen, denerwarten würde. Das Buch gliedert sich vlier

Hauptteile. Der erste („Beginnings’) behandelt Laieneinfluss überhaupt zurückzudrängen,
die Entstehung des Eigenkirchenwesens nach und nach uch die Verfügungsrechte
UÜbergang VO  e} der Antike ZUIN Mittelalter. der Eigenkirchenherren. Schliefslich findet
UÜberzeugend werden die älteren Ableitungen die aufkeimende kanonistische Wissen-
des Phänomens aus ınem angeblichen SCI- schaft In Form des Patronatsrechts eine
manischen Hauspriestertum zurückgewiesen; definitorische Lösung für die Mitbestimmung

der Stifter ihren Kirchen, die das bisherige,vielmehr wird die in der Spätantike aufkom-
etztlich allein auf Gewohnheitsrechten beru-mende private Stiftung VOIl Kirchen als Aus-

gangspunkt identifiziert: J churches werI«ec hende Eigenkirchenwesen ablöst.
be privately founded, it Was almost inevitable, Schon anhand dieser stichwortartigen Über-
under CustomarYy law, that they 'ould be sicht über die behandelten Ihemen lässt sich
privately wned” S 108) Mehr als die älfte der inhaltliche Reichtum des Buchs erahnen:;
dieses ersten eils ist übrigens den eın Blick auf das umfangreiche Regıster, das

uch Sach-Stichwörter umfasst, kann diesen
sind diese doch meist wesentlich besser doku:
mittelalterlichen Eigenklöstern gewidmet, Eindruck 1Ur bestätigen. Der besondere (Ge-
mentiert als einfache Landkirchen. Der zweıte WINN der Arbeit besteht 1n der Auswertung
Hauptteil („Lordship Vver Higher Churches’) eines ewaltigen, fast das gesamte christliche
behandelt dann zunächst die Verfügungsge- ben and umfassenden Quellenmaterials,
walt der Könige über Klöster und Bıstümer, besonders VO  a Privaturkunden, die naturge-
wobei etzteren der Eigentumscharakter, mäfß meısten Informationen diesem

Gegenstand liefern; vollständig erscheintGegensatz den Reichsabteien, dezidiert
abgesprochen wird. Lediglich Südfrankreich deren Aufarbeitung, dass das Quellen-
gibt C111  - Fälle, In denen Biıstüumer wI1e verzeichnis geradezu als W egweıiser den
adliges Allo vererbt, verschenkt und verkauft existierenden regionalen Urkundenbüchern
wurden die alzb Eigenbistümer, die verwenden kann. Und weil ZU ınen die
INan hier ebenfalls musste, sind der unterschiedlichsten Gegenden Europas VO:  w

Verfasserin freilich entgangen). ach Lalen- England bis Süditalien und Von Spanien bis
die Elbe über den Verlauf eines halbenabbatiat und Vogtel, beides Formen von

Jahrtausends hinwe betrachtet werden, ZUMmadliger Herrschaft über geistliche (Gemeln-
andern sich die Stu le ben nicht blo{ß auf dieschaften, geht dann die adligen Kloster-

gründungen des Hochmittelalters SOWI1E „klassische” Eigenkirche auf dem Lan be-
die Eigenklöster VO:  - Bistümern und größeren schränkt, sondern viele andere Aspekte des
Abteien. Erst der dritte Hauptteil („Lower Themas anspricht, erwelst sich das Eigen-
Churches Property‘) behandelt dann das, kirchenwesen insgesamt als eın überaus viel-

gestaltiges Phänomen, das schwerlich auf einenWas INan unter dem Titel des Buchs eigentlich


